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Grund zum F ei em? 
Der l . August ist schweizerischer Nationalfeiertag. Man feiert. 
Wir Arbeiter freilich nur wahrend eines halben Tages , denn die 
Be zahl ung eines zweiten halben Tages ware offensichtli ch zuviel 
ve r langt . 

W er stellt si eh gegen e in en frei en l. August? 
Sind es nicht dieselben, die an den Hõhenfeuern und von den 
Podesten herab so schõn reden? Sind es nicht jene , die uns ein 
reden wol len , wir hatten einen Grund zum Fe i ern? 

Es sind die Industriekapitane, die Herren der Escher- Wyss , 
der Zahnr ader- Maag , des Bührle- Konzerns und wie sie alle 
heissen , dje uns einen zusatzlichen halben freien Tag verwehr en. 

Es sind j ene Herren àer bürgerlichen Parteien, die an den 
1 .-August-Feiern und -Feuern so schõne lange Reden schwi ngen, 
vor ausgesetzt , dass ihr Bankkonto stimmt . Sprüche sind gratis -
echte Leistungen für die Arbeiter jedoch kõnnten die Pr ofite 
schmalern . 

Unsere Freiheit am l. August 
Wir haben die Freiheit , zwischen den verschiedenen 1 .-August
Feuern und -Feiern zu wahlen . Je nach dem Stand der Ge l dbõrse 
geniessen wir am l. August die Freiheit , zu Ehren unserer 
heldenhaften Ahnen bengalische Streichhõlzer oder teures Feuer
werk abzubrennen. 

Genügt das? Sind dies die Freiheiten, die an den 1 .-August 
Feuern besungen werden? 

Wer aber sprich~ von den Mietzinsen, wer von der Arbeitszeit , 
wer von den Lõhnen und von kostenloser arztlicher Betreuung? 

Man versucht uns einzureden, bengalische Streichhõlzer und 
aufgewarmte historie seíen Grund ge-:'lug zum Feiern . . . auf dass 
niemand auf die Idee komme, das Bestehende in Frage zu stellen 
oder gar zu veràndern . 

Arbeiter~ dia VerbrUderung am Feuer mit unsern Herren ist eine 
Farae: Sahon morgen seid ihr niaht mehr Brader~ aondern Herren 
und Kneahte . 

Deshatb ~ Arbeiter1 lasst Euah niaht eintutlen von den frommen 
L.-August-Sprüahen . Die Arbeiterklasse muss aiah selbst einen 
Grund zum Feiern sahaffen . . . 
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